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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesen-
gesetzes und anderer Gesetze

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 234. Sitzung am 11. Juni 2021 

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Haushaltsausschusses  

– Drucksache 19/30506 – den von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesschuldenwesen-

gesetzes und anderer Gesetze

– Drucksache 19/29572 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 02.07.21 

Erster Durchgang: Drs. 246/21



 

 

 

1. In Artikel 1 wird der Nummer 1 folgende Nummer 1 vorangestellt: 

1. ‚ Dem § 1 werden die folgenden Absätze 5 bis 8 angefügt: 

„(5) Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH hat im Rahmen der 

Wahrnehmung der ihr nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 4 übertragenen Aufgaben die 

zum Schutz des Vermögens des Bundes und seiner Sondervermögen erforderliche 

Maßnahmen zu treffen. Sie darf dazu die mit den an der Anbahnung oder dem Abschluss 

von Handelsgeschäften beteiligten Geschäfts- oder Verhandlungspartnern geführten 

Telefongespräche und die mit ihnen ausgetauschte elektronische Kommunikation, auch 

soweit sie über von Dritten betriebene Systeme geführt wird, aufzeichnen; dies gilt auch, 

wenn das Telefongespräch oder die elektronische Kommunikation nicht zum Abschluss 

eines Handelsgeschäfts führt. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist die Bundesrepublik 

Deutschland – Finanzagentur GmbH befugt, den Namen und die Kontaktdaten der an der 

Kommunikation Beteiligten, das Datum und die Uhrzeit sowie den Inhalt des Gesprächs 

zu erheben und zu speichern. Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH 

informiert ihre Mitarbeiter und die jeweiligen Geschäfts- und Verhandlungspartner vorab 

in geeigneter Weise über die Aufzeichnungen. 

(6) Die Aufzeichnungen nach Absatz 5 sind für fünf Jahre aufzubewahren und 

danach unverzüglich zu löschen. Sie sind vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu 

löschen, wenn feststeht, dass sie zum Schutz des Vermögens des Bundes und seiner 

Sondervermögen nicht erforderlich sind.  

(7) Die gespeicherten Aufzeichnungen sind durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen gegen nachträgliche Verfälschung, unberechtigten Zugriff 

und unbefugte Verwendung zu sichern. Sie dürfen durch die Bundesrepublik 

Deutschland – Finanzagentur GmbH nur für folgende Zwecke ausgewertet und verwendet 

werden: 

1. zur Aufklärung des Sachverhalts  

a) im Falle von Unklarheiten über das Zustandekommen eines Handelsgeschäfts 

oder über dessen Inhalt oder 

b) bei Anhaltspunkten für das Vorliegen strafbaren Verhaltens, 

2. soweit sich bei der Auswertung der Aufzeichnungen der Verdacht strafbaren 

Verhaltens bestätigt hat,  

a) zur Weitergabe zur Durchführung weiterer interner Untersuchungen und  

b) zur Weitergabe an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, sowie  

3. zu Beweiszwecken bei der Verfolgung und Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. 

Die Aufzeichnungen dürfen insbesondere nicht zur Überwachung der Mitarbeiter durch 

die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH verwendet werden. Die 

Auswertung der Aufzeichnungen darf nur durch von der Bundesrepublik Deutschland – 

Finanzagentur GmbH gesondert zu benennende Mitarbeiter erfolgen. Anlass, Zweck, 

Datum und Uhrzeit, die durchführenden Mitarbeiter und die Ergebnisse der Auswertung 

sind zu dokumentieren.
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(8) Für die zur Dokumentation der Auswertung nach Absatz 7 Satz 5 erstellten 

Unterlagen gilt Absatz 7 Satz 1 und Satz 2 Nummern 2 und 3 entsprechend. Zum Zweck 

der Verfolgung und Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche des Bundes dürfen die 

Unterlagen durch die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH an die jeweils 

zuständigen öffentlichen Stellen des Bundes übermittelt und von diesen verarbeitet 

werden.“ ‘ 

2. Die bisherigen Nummern 1 bis 6 werden Nummern 2 bis 7. 

3. Artikel 3 wird durch die folgenden Artikel 3 und 4 ersetzt: 

‚Artikel 3

Änderung des Bundesanstalt-Post-Gesetzes 

Das Bundesanstalt-Post-Gesetz vom 14. September 1994 (BGBl. I S. 2325), das zuletzt 

durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402) geändert worden 

ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Präsidentin oder der Präsident stellt für die Postbeamtenversorgungskasse 

einen Jahresabschluss und einen Lagebericht auf. § 21 Absatz 1 und 3 und § 22 gelten mit 

der Maßgabe entsprechend, dass die Entlastung der Präsidentin oder des Präsidenten erst 

nach der Entlastung der Bundesregierung (Artikel 114 Absatz 1 des Grundgesetzes) 

erfolgen darf.“  

2. § 21 wird wie folgt gefasst:

„§ 21 

Rechnungslegung 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident stellt für das vergangene Geschäftsjahr 

innerhalb der ersten vier Monate des Folgejahres einen Jahresabschluss und einen 

Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs auf. 

(2) Für Zwecke der Bewertung von Rückstellungen für 

Altersversorgungsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der 

Bundesanstalt sowie für Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für die 

Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten der Bundesanstalt wird abweichend von 

§ 253 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs ein fester Rechnungszins zugrunde gelegt. Der 

Vorschlag für den zugrunde zu legenden Rechnungszins wird durch einen von der 

Bundesanstalt bestellten Aktuar ermittelt. Die Festlegung des Rechnungszinses erfolgt 

durch die Bundesanstalt. Der Rechnungszins muss die im Bestand befindlichen 

Vermögenswerte sowie den Ertrag künftiger Vermögenswerte angemessen berücksichtigen. 

Der Rechnungszins ist im Abstand von vier Jahren zu überprüfen. Führt die Überprüfung 
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zu einer Abweichung des Rechnungszinses von mindestens 40 Basispunkten, ist der 

Rechnungszins anzupassen. Die Anpassung des Rechnungszinses ist in jährlich 

gleichmäßigen Schritten so vorzunehmen, dass die Abweichung nach vier Jahren 

ausgeglichen ist. § 246 Absatz 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs ist nicht anzuwenden. 

(3) Der Jahresabschluss bedarf der Genehmigung nach § 7 Absatz 1. Das 

Publizitätsgesetz ist nicht anzuwenden.“ 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 2 tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Übereinkommen vom 27. Januar 2021 

zur Änderung des Übereinkommens vom 21. Mai 2014 über die Übertragung von Beiträgen auf 

den einheitlichen Abwicklungsfonds und über die gemeinsame Nutzung dieser Beiträge nach 

seinem Artikel 5 Absatz 1 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, frühestens jedoch 

am Tag nach der Verkündung. Das Bundesministerium der Finanzen gibt den Tag des 

Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt.‘
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